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Ordnung zur Änderung der Gebührenordnung 
für den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft und Unternehmensfüh-

rung (englische Bezeichnung: Business Management) 
an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 

 
vom 18.11.2022 

 
 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 3 Nr. 1 des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes erlässt die Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften München folgende Ordnung: 
 
 

§ 1 
 
Die Gebührenordnung für den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft und Unter-
nehmensführung an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München vom 22.03.2018 wird 
wie folgt geändert: 
 
1. Im Einleitungssatz wird die Rechtsgrundlage „Art. 71 Abs. 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes 

(BayHSchG), sowie §§ 1 Abs. 2 und 5 Abs. 1 der Hochschulgebührenverordnung“ durch die 
Rechtsgrundlage „Art. 13 Abs. 3 Nr. 1 des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes“ ersetzt. 

 
2. Nach § 3 Abs. 5 wird folgender neuer Absatz 6 angefügt:  
 

„Eine Mehrbelegung an Modulen in einem Semester führt zu anteiligen Mehrkosten. Jedes Mo-
dul, das zusätzlich zu den in der SPO vorgesehenen Module aus höheren Semestern belegt wird, 
führt zu einer Erhöhung der Gebühr i.H.v. 500 EUR. Diese zusätzliche Gebühr ist zusammen mit 
der Gebühr des darauf folgenden Semesters zu begleichen. Es gelten die Regelungen von §3, 
Abs. 2.“ 
 

3. § 3 Abs. 6 wird entsprechend der fortlaufenden Nummerierung zu Absatz 7. 
 

4. In § 3 wird folgender neuer Absatz 8 eingefügt:  
 
„Es ist möglich die folgenden Hochschulzertifikate zu erwerben:  
 
Das Modul BU10 bildet mit drei weiteren vor Antritt des Zertifikatsstudiums ausgewählten Zertifi-
katsmodulen (BU13, BU18, BU19, BU20, BU25, BU27, BU33) sowie dem modulübergreifenden 
Zusatzmodul „Zertifikatsarbeit“ das Hochschulzertifikat "Nachhaltiges Management"  
 
Die Module BU20 und BU33 bilden mit zwei weiteren vor Antritt des Zertifikatstudiums ausge-
wählten Zertifikatsmodulen (BU10, BU13, BU18, BU19, BU25, BU27, BU33) sowie dem modul-
übergreifenden Zusatzmodul „Zertifikatsarbeit“ das Hochschulzertifikat „Modernes Service Ma-
nagement“. 
 



Die Module BU13, BU19, BU25 und BU27 bilden mit dem modulübergreifenden Zusatzmodul 
„Zertifikatsarbeit“ das Hochschulzertifikat „Management der Unternehmensnachfolge“. 
 
Für den Erwerb eines Hochschulzertifikats müssen die jeweiligen 4 Module sowie das modul-
übergreifende Zusatzmodul „Zertifikatsarbeit“ (5 ECTS-Kreditpunkte) bestanden werden. 
 
Je Hochschulzertifikat wird eine Gebühr erhoben. Diese berechnet sich jeweils aus der Gesamt-
summe der im Zusammenhang angebotenen vier Module sowie dem modulübergreifenden Zu-
satzmodul. Die Gebühr für ein Modul mit 5 ECTS-Kreditpunkten beträgt 570,- Euro, die Gebühr 
für ein Modul mit 10 ECTS-Kreditpunkten beträgt 1.130,- Euro.  
 
Für die Hochschulzertifikate „Nachhaltiges Management“ und „Modernes Service Management“ 
wird jeweils eine Gebühr erhoben, die sich aus der Gesamtsumme der im Zusammenhang aus-
gewählten vier Module sowie dem modulübergreifenden Zusatzmodul zusammensetzt.  
 
Für das Hochschulzertifikat „Management der Unternehmensnachfolge“ berechnet sich die Ge-
bühr aus der Gesamtsumme der im Zusammenhang angebotenen vier Module BU13, BU19, 
BU25 und BU27 sowie dem modulübergreifenden Zusatzmodul (Für die Module BU13, BU19, 
BU25 sowie für das modulübergreifende Zusatzmodul „Zertifikatsarbeit“ ist eine Gebühr von je 
570,- Euro und für das Modul BU27 eine Gebühr von 1.130,-Euro zu berechnen).“   
 

 
§ 2 

 
Die Änderungsordnung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Sie gilt für Studierende, die das Studium im  
berufsbegleitenden Bachelorstudiengang „Betriebswirtschaft und Unternehmensführung“ an der Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften München nach dem Wintersemester 2022/2023 aufnehmen.  
 






